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AZUBIS / NEUE MITARBEITER
	
	Antwort

	
	ja
	nein

	Geeignete Maßnahmen für Azubis / neue Mitarbeiter

	1. 
	Erhalten Neulinge eine Erstunterweisung vor Aufnahme der Tätigkeit und ist festgelegt, welche Themen wann durch wen unterwiesen werden sollen, z. B. im Einarbeitungsplan? (Inhalte u. a. in Bezug auf Arbeitsstätte, Arbeitsmittel, Arbeitsorganisation, Tätigkeiten, Flucht- und Rettungswege, Erste Hilfe, PSA, Zugang zu Informationen wie. z. B. Sicherheitsdatenblätter, Betriebsanweisungen, aushangpflichtige Vorschriften.)
	☐
	☐

	2. 
	Wird die Erstunterweisung dokumentiert?
	☐
	☐

	3. 
	Sind die Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Betriebsarzt bei der Einführung von neuen Mitarbeitern / Azubis eingebunden?
	☐
	☐

	4. 
	Sind neue Mitarbeiter / Azubis in die Planung regelmäßiger Unterweisungen und Schulungen aufgenommen worden?
	☐
	☐

	5. 
	Ist bekannt, dass Jugendliche halbjährlich zu unterweisen sind und wird dies durchgeführt?
	☐
	☐

	6. 
	Ist ermittelt worden, ob und ggf. welche Eignungsuntersuchungen / Pflichtvorsorgen vor Beginn der Tätigkeit durchgeführt werden müssen, und liegen entsprechende Nachweise vor?
	☐
	☐

	7. 
	Wird ermittelt, ob und ggf. welche Angebotsvorsorge Neulingen anzubieten ist?
	☐
	☐

	8. 
	Ist sichergestellt, dass Jugendliche vor Arbeitsantritt eine Erstuntersuchung nach § 32 JArbSchG erhalten haben?
	☐
	☐

	9. 
	Wird vom Ausbilder bzw. vom Vorgesetzten kontrolliert, ob Neulinge die betrieblichen Vorgaben umsetzen und Tätigkeiten sicher durchführen?
	☐
	☐

	10. 
	Ist den Neulingen bekannt, wie sie sich im Notfall zu verhalten haben? (u. a. Informationen zur Rettungskette, Standorte der Verbandkästen und Notduschen etc.)
	☐
	☐

	11. 
	Kennen die Neulinge wichtige Ansprechpersonen und haben sie einen direkten Ansprechpartner? (z. B. Ersthelfer, SIB, Betriebsarzt, „Pate“)
	☐
	☐

	12. 
	Erhalten die Neulinge einen Betriebsrundgang?
(u. a. Sammelpunkte, Umkleiden, WCs, Kantine, wichtige betriebliche Aushänge etc.)
	☐
	☐

	13. 
	Werden Mitarbeiter über die Einstellung neuer Kollegen informiert?
	☐
	☐

	14. 
	Erhalten neue Mitarbeiter / Azubis ggf. eine entsprechende PSA? Werden sie in deren Benutzung unterwiesen? Werden für PSA, die gegen tödliche Gefahren oder bleibende Gesundheitsschäden schützen, zusätzlich Übungen durchgeführt?
	☐
	☐

	15. 
	Ist sichergestellt, dass Neulinge nur Tätigkeiten durchführen, für die sie qualifiziert sind? Erhalten sie eine Unterweisung in betriebsspezifische Gegebenheiten? Erfolgt eine Einweisung für Fahrzeuge? Sind die innerbetrieblichen Verkehrswege und -regeln bekannt?)
	☐
	☐

	16. 
	Werden ggf. Aus- und Fortbildungsmaßnahmen organisiert?
	☐
	☐

	17. 
	Werden Mitarbeiter für bestimmte Tätigkeiten schriftlich beauftragt?

	☐
	☐

	18. 
	Müssen neue Mitarbeiter / Azubis in bestimmte Verzeichnisse / Listen aufgenommen werden? (z. B. Verzeichnis über Schwerbehinderte und ihnen Gleichgestellte sowie über beschäftigte Jugendliche, usw.)
	☐
	☐
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